
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/1/8 2000/12/0301
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.01.2001

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

72/13 Studienförderung

Norm

AVG §1;

StudFG 1992 §51 Abs1 Z5;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 98/12/0240 E 16. Dezember 1998 RS 1

Stammrechtssatz

Der Rückforderungsanspruch nach § 51 StudFG 1992 ist eine Rückabwicklung der Zuerkennung von hoheitlich

gewährten Leistungen nach dem StudFG 1992, für deren Gewährung die Studienbeihilfenbehörde/zuständige

Stipendienstelle in erster Instanz zuständig ist. Daher ist auch für die Erlassung von Rückzahlungsbescheiden nach

dem StudFG 1992 in jedem Fall die Studienbeihilfenbehörde/Stipendienstelle in erster Instanz zuständig (Hinweis E

22.3.1995, 94/12/0259).

Schlagworte

sachliche Zuständigkeit in einzelnen Angelegenheiten
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